
Münstertal

Dekan -
Strohmeyer -
Haus

Dekan-Strohmeyer-Haus
 Freizeithaus

 Rammersbach 1
79244 Münstertal

 Telefon 07636 / 366

 Träger

 Katholisches Dekanat Breisach-Neuenburg
 www.dekanat-breisach-neuenburg.de

 Belegung

 Christa Grethler

 Joseph-Vomstein-Str. 6
79189 Bad Krozingen

 Telefon ........07633 / 92310-40
 Email ...........mail@kath-dbn.de

 Hausmeister

 Armin Witte
 Telefon .................07633 / 6139

Bankverbindung
 Kontoinhaber

 Erzbistum Freiburg
 Kath. Verrechnungsstelle Stegen

 Sparkasse Hochschwarzwald
 IBAN: DE95 6805 1004 0004 3592 46
 BIC: SOLA DE S1 HSW

10. Januar 2024

Besonderheiten
 Nach einer Generalsanierung 2014 ist

das Haus brandschutztechnisch auf dem 
neuesten Stand.

 neue sanitäre Anlagen und Küchen

 neue Gruppenräume

 Sportplatz, Volleyballplatz, großer Hof, Tisch-
tennisplatte, Biertischgarnituren, Feuerstelle

Zimmerverteilung
Haus am Bach
35 Betten

 OG  DG
 2 x 8  2 x 6
 3 x 2  1 x 1

Haus am Berg
74 Betten

 OG  DG
 1 x 12  2 x 8
 3 x 6  2 x 7
 2 x 3  1 x 6

 1 x 2

Kath. Dekanat
Breisach-Neuenburg

Zimmerverteilung



Dekan Willibald Strohmeyer

Belegung
Vorzugsweise werden Belegungen durch kirchliche 
Gruppen aus dem Dekanat Breisach-Neuenburg 
berücksichtigt.

An Wochenenden sind Belegungen mit nur einer 
Übernachtung nicht möglich.

Mindestbelegung

 »Haus am Bach«: 18 Personen

 »Haus am Berg«: 28 Personen

 beide Häuser: 75 Personen

Anreise und Abreise

 Anreise: ............................. frühestens 16.00 Uhr

 Abreise: ............................. spätestens 14.00 Uhr

Das Dekan-Strohmeyer-Haus ist ein Freizeit-
haus des Dekanats Breisach-Neuenburg. Es 
ist ein umgebauter Bauernhof, der früher 
„Rammersbacher Hof“ hieß und zum Kloster 
St. Blasien gehörte. Den jetzigen Namen ver-
dankt es dem Andenken an Dekan Willibald 
Strohmeyer, der als Pfarrer von St.Trudpert 
in den letzten Tagen des nationalsozialis-
tischen Gewaltregimes ermordet wurde. 
Eine Gedächtniskapelle beim „Haldenhof“ 
oberhalb des Ortsteils Münsterhalden erin-
nert an diesen Seelsorger, der unerschro-
cken den Glauben verkündete und die Rech-
te der Kirche gegenüber dem totalitären 
Regime verteidigte.

 Haus- und Übernachtungskosten

 ❶ Hauskosten
 Wochenenden [Freitag - Sonntag]

 Haus am Bach 75,00 €
 Haus am Berg 150,00 €
 beide Häuser 225,00 €

 Tagespauschale [pro Nacht außer an Wochenenden]
 Haus am Bach 20,00 €
 Haus am Berg 40,00 €
 beide Häuser 60,00 €

 ❷ Übernachtungskosten
   pro Nacht und Person 15,00 €

  Ein Preisnachlass von 10 % auf die Hauskosten und 
die Übernachtungskosten wird gewährt:
- für Gruppen aus dem Dekanat Breisach-Neuenburg
- ab einer dritten Übernachtung für Gruppen, die das 
Haus an Werktagen außerhalb der Schulferien in Baden-
Württemberg belegen.

 ❸ Tagesgäste
   pro Person und Tag 5,00 €

 Anzahlung
  Haus am Bach 200,00 €

 Haus am Berg 300,00 €
 beide Häuser 600,00 €

 Modalitäten bei Rücktritt
 • Mehr als 6 Monate vor Veranstaltungsbeginn: Die

Anzahlung wird zurückgezahlt.

 • Zwischen 6 und 3 Monaten vor Veranstaltungsbeginn: 
Die Anzahlung wird einbehalten, wenn keine Ersatz-
belegung erfolgt.

 • Weniger als 3 Monate vor Veranstaltungsbeginn: Die 
komplette Rechnung über die Mindestbelegung ist zu 
bezahlen, wenn keine Ersatzbelegung erfolgt.

 Nebenkosten
 ❶ nach Verbrauch:
 Heizöl (Warmwasser und Heizung), Strom, Wasser,

Gas (Kochen)

 ❷ pauschal 1,50 € pro Person und Nacht:
 Sonstige Neben- und Betriebskosten

Müll, Bereitstellung Telefon, Spülmaschinenreiniger,
Wartungsverträge, Versicherungen, ...

Das Selbstversorgerhaus mit insgesamt 109 Betten 
besteht aus zwei Teilen, dem »Haus am Bach« 
mit 35 Betten und dem »Haus am Berg« mit 
74 Betten. Beide Häuser sind mit Aufenthalts-
räumen, sanitären Einrichtungen und Küchen 
ausgestattet, so dass eine getrennte Vermietung 
möglich ist.möglich ist.

1877 - 1945

 Kurtaxe
  Die Gemeinde Münstertal erhebt eine Kurtaxe, die auch 

die kostenlose Nutzung von Bussen und Bahnen im
gesamten Schwarzwald beinhaltet.
Die Kurtaxe beträgt je Person und Tag 1,90 €.
Befreit sind Kinder bis zum vollendeten 16. Lebensjahr, 
Gruppenleiter*innen, Landschulheimaufenthalte und 
Bildungsmaßnahmen, wenn ein entsprechender Nachweis 
erfolgt.


